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Haushaltssatzung der Stadt Detmold  
für das Haushaltsjahr  2 0 1 8 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Det-
mold mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 228.798.035 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 228.546.909 

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 217.554.503 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 214.902.664 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 14.219.750 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Investitionstätigkeit auf 40.098.102 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 49.594.521 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
Finanzierungstätigkeit auf 33.810.000 

festgesetzt. 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 

23.165.721 

festgesetzt. 



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

24.658.945 

festgesetzt. 

§ 4 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 

55.000.000 

festgesetzt.  

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie 
folgt festgesetzt: 

1.  Grundsteuer: 

1.1 für die land- und forst- 
wirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  217 v.H.  

1.2 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf  550 v.H. 

2.  Gewerbesteuer:
auf  446 v.H. 



§ 7 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie  
Verpflichtungsermächtigungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzli-
cher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheb-
lich, wenn sie mindestens 25.000  betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind 
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000  überschreiten, davon aus-
genommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibun-
gen im Rahmen des Jahresabschlusses. 

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die im Zusammenhang mit  
- dem Jahresabschluss oder  
- der Umsetzung des NKF oder  
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder 
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen  

- bei Strukturänderungen der Verwaltung oder 
- im Bereich der Personalwirtschaft  

erforderlich werden.  

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 GO NRW, 
die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzu-
sehen, wenn sie im Einzelfall mehr als 150.000  betragen. 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als 
erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000  betragen. 

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungser-
mächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. 
Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 .

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten 

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge 
und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, in-

terne Leistungsverrechnungen etc.) 

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß 
§ 21 Absatz 2 GemHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Auf-
träge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 





Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge  
mit Deckungsvermerken 

Grundsatz der Gesamtdeckung 

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzah-
lungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO). 

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit 

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Aufwen-
dungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme 

- der Verfügungsmittel sowie 
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen,  

interne Leistungsverrechnungen etc.) 

je Fachbereich zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke 
gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit. 

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie 
Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen) zu einem 
Budget verbunden. 

Die Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden je Fachbe-
reich zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen. 

Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung 
verbindlich. 



Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes 

Innerhalb eines Auftrages sind die Sachkonten gegenseitig deckungsfähig. 

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaf-
fung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb 
eines Fachbereiches einschließlich der Auszahlungsermächtigungen für Festwerte 
werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachbereiche 1, 3 und 8. Hier gilt Fol-
gendes: 

Im Fachbereich 1 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Hard- und Software 
im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.  

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes des Fachberei-
ches 3 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 
410 Euro netto innerhalb der Produkte „Bekämpfung von Bränden/Hilfeleistung bei 
Unglücksfällen“ und „Krankentransport und Rettungsdienst“ sind jeweils gegenseitig 
deckungsfähig. 

Im Fachbereich 8 werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Fi-
nanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der 
Adlerwarte Berlebeck für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Maßnahmen im Bereich „Sportstätten“ sind gegenseitig deckungsfähig, ebenso alle 
Maßnahmen des Grunderwerbs im Produkt 001.500.100 (Haus- und Grundstücksser-
vice). Darüber hinaus sind alle Maßnahmen innerhalb der Bereiche „Immobilien, „Ka-
nal- und Gewässerbau/Abwasserbeseitigung“ und sämtliche Maßnahmen im Straßen- 
und Brückenbau einschließlich der Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen und 
der Straßenbeleuchtung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind die Rückzahlungen vorfinanzierter Leistungen im Kanal- und Straßenbau. 

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der 
Tilgungsleistungen für Umschuldungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  

Sollten sich außerdem konsumtiv geplante Maßnahmen als investiv herausstellen, 
gelten diese als ermächtigt. 

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-
Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung 
der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszah-
lungen gelten   n i c h t   als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ge-
mäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähig-
keit ausgenommen. 



Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen 

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4013000 / 6013000 
Gewerbesteuer 

5341000 / 7341000 
Gewerbesteuerumlage 

5342000 / 7342000 
Gewerbesteuerumlage - Fonds 
deutsche Einheit und Länderfinanz-
ausgleich 

6927340 
Einzahlung aus Krediten für Investi-
tionen; Umschuldung 
(Auftrag: X 16089097) 
Umschuldung Kredite, Einzahlun-
gen und Auszahlungen 

7927340 
Tilgung von Krediten für Investitio-
nen; Umschuldung 
(Auftrag: X 16089097) 
Umschuldung Kredite, Einzahlun-
gen und Auszahlungen 

Produkt 015.910.100: Beteiligungen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4141100 / 6141100 
Zuwendung Land -ÖPNV-  

5317100 / 7317100 
Förderung -ÖPNV- 

4141150 / 6141150 
Zuwendung Land -ÖPNV-  
(Ausbildungsverkehr) 

5317150 / 7317150 
Förderung -ÖPNV- 
(Ausbildungsverkehr) 

4651001 / 6651001 
Dividenden 

4651002 / 6651002 
Gewinnanteile Sparkasse Detmold 

4651003 / 6651003 
Gewinnanteile DetCon GmbH 

5441103 / 7441103 
Kapitalertragsteuer 



Fachbereich 2: Jugend, Schule, Soziales und Sport 

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege  

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4291100 / 6291100 
Zuweisung des Landes für die Wei-
tergabe von Investitionszuschüssen 

5391100 / 7391100 
Investitionszuschüsse 

Produkt 006.210.100: Kinder- und  Jugendarbeit, Jugendschutz 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4488260 / 6488260 
Erstattung Bildungs- und Teilhabe-
paket 

5431260 / 7431260 
Veranstaltungen aus Bildungs- und 
Teilhabepaket 

4141018 / 6141018 
Zuweisungen des Landes für  
Projekte 

5431149 / 7431149 
Sachmittel Projekte 

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4141013 / 6141013 
Zuweisung von Gerichten, Erstat-
tung von Strafgeldern 

5331571 / 7331571 
Projektbezogene Sachkosten 
- Jugendgerichtshilfe -  

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

  



Produkt 005.230.300: Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD) 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4147003 / 6147003 
Spenden für Hilfsbedürftige von 
privaten Unternehmen 

5331001 / 7331001 
Zuschuss aus Spendenmitteln 

4211000 / 6211000 
Ersatz von sozialen Leistungen au-
ßerhalb von Einrichtungen 

5331182 / 7331182 
Zuschüsse für Kinderreiche Familien, 
Zuschüsse für Notsituationen 

Produkt 005.240.200: Unterbringung in Notunterkünften 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden  

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 005.250.200: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4142001 / 6142001 
Zuweisung anteiliger Ausgleichsab-
gabe durch das Integrationsamt  

5331515/ 7331515 
Beihilfen nach SGB IX 

Produkt 005.250.300: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4146001 / 6146001 
Spenden  

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4488022 / 6488022 
Einnahmen aus Veranstaltungen  
- Seniorenwoche 

5291402 / 7291402 
Seniorenwoche und Veranstaltungen 

  



Fachbereich 3: Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst 

Produkt 002.300.100: Melderegister und Personaldokumente 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4311006 / 6311006 
Verwaltungsgebühren – Führerscheine 

5232004 / 7232004 
Kreisanteil Führerscheine 

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4321117 / 6321117 
Gebühren freiwillige Feuerwehr 

5421006 / 7421006 
Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr 

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4321103 / 6321103 
Gebühren Leitstelle 

5232001 / 7232001 
Weiterleitung Leitstellengebühr an 
den Kreis Lippe 

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement 

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4487001 / 6487001 
Erstattung durch Haftpflichtschaden 
- Ausgleich 

5441301 / 7441301 
Abgeltung von Haftpflichtschäden 

  



Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen 

Produkt 004.800.100: Kultur 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4141015 / 6141015 
Zuweisungen des Landes  
-Straßentheaterfestival- 

4141016 / 6141016 
Zuweisungen des Landes für 
Kunst- und Kulturförderung 

4142015 / 6142015 
Zuweisungen des Kreises 
-Straßentheaterfestival- 

4145001 / 6145001 
Sponsorengelder von verbundenen 
Unternehmen 

4146002 / 6146002 
Sponsorengelder von öffentlichen 
Sonderrechnungen 

4147005 / 6147005 
Sponsorengelder von privaten Unter-
nehmen -Straßentheaterfestival- 

4148004 / 6148004 
Sponsorengelder und sonstige Beiträge 

4321215 / 6321215 
Standgelder -Straßentheaterfestival- 

4591008 / 6591008 
Entgelte aus Veranstaltungen Indoor 

4591012 / 6591012 
Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor 

5499036 / 7499036 
-Straßentheaterfestival- 

5431022 / 7431022 
Sachaufwand Veranstaltungen In-
door 

5499035 / 7499035 
Detmolder Sommer 

Produkt 004.800.100: Kultur 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148111 / 6148111 
Sponsorengelder Detmolder Advent 

5499111 / 7499111 
Detmolder Advent 

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 



Produkt 015.820.100: Marketing 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148111 / 6148111 
Sponsorengelder Detmolder Advent 

5499111 / 7499111 
Detmolder Advent 

Produkt 004.830.100: Adlerwarte 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4147004 / 6147004 
Werbekostenzuschüsse 

5431300 / 7431300 
Drucksachen 

5499044 / 7499044 
Werbung 

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

4148008 / 6148008 
Patenschaften 

5431151 / 7431151 
Aufwendungen / Auszahlungen aus 
Patenschaften 

4421007 / 6421007 
Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-  

5431130 / 7431130 
Wareneinkauf - Kiosk - 

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4140005 / 6140005 
Zuwendungen Bund 

4141000 / 6141000 
Zuweisungen Land 

4148002 / 6148002 
Zuweisungen der Europäischen 
Kommission 

4488015 / 6488015 
Erstattungen Dritter 

4482001 / 6482001 
Erstattung durch Partnergemeinden 

5431132 / 7431132 
Städtepartnerschaften 

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 



Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

Produkt 004.880.100: Musikschule 

Mehrerträge / Mehreinzahlungen Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

4148001 / 6148001 
Spenden 

5431128 / 7431128 
Sachausgaben aus Spenden 

  









Planungsreport 2018

Fachbereich 7 
Städtische Betriebe

I. Ausgangslage 

Der Fachbereich 7 „Städtische Betriebe“ umfasst eine Mehrzahl von „Betrieben“. Er 
gliedert sich in fünf Produktgruppen mit insgesamt sieben Produkten: 

- 700 Garten- und Landschaftsbau 
- 710 Friedhofs- und Bestattungswesen 
- 720 Stadtreinigung und Winterdienst 
- 730 Abfallwirtschaft 
- 740 Fuhrpark und Werkstätten 

In der Betriebswirtschaftslehre wird unter einem Betrieb eine organisierte Wirtschafts-
einheit verstanden, in der vor allem für den Bedarf Dritter Sachgüter produziert und 
Dienstleistungen erbracht werden. In diesem Sinne stellen die einzelnen Produktgrup-
pen jeweils für sich einen Betrieb dar, der vor allem Dienstleistungen für die Bevölke-
rung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung er-
bringt. 

Bei der Leistungserstellung sind neben Effizienz und Effektivität vor allem Kriterien des 
Gemeinwohls zu berücksichtigen: Die Leistungen müssen flächendeckend, für jeden 
zugänglich, mit höchster Versorgungssicherheit, nachhaltig und unter Wahrung sozialer 
und umweltpolitischer Gesichtspunkte erbracht werden. 

Bei den Städtischen Betrieben sind gegenwärtig 118 Mitarbeitende beschäftigt, die sich 
wie folgt aufteilen: 

Weiterhin besteht im Team Grünflächen für Frauen und Männer jeden Alters die Mög-
lichkeit sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl im Rahmen eines 
Bundesfreiwilligendienstes zu engagieren (bis zu 3 Personen). 



II. Teilergebnisplan 

Im Teilergebnisplan wird für 2018 mit einem Gesamtergebnis von -3.584.365 Euro ge-
rechnet. 

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse des Fachbereiches 7 der letzten fünf Jahre: 

2012 2013 2014 2015 2016
-1.612.429 € -2.310.667 € -2.734.349 € -3.437.821 € -2.780.354 € 

Die Ergebnisse der letzten fünf Jahre des Fachbereiches 7 sind sehr unterschiedlich, 
jedes Jahr hat seine Besonderheiten. In 2012 wurden beispielsweise die Straßenreini-
gungs- und Winterdienstgebühren erhöht, wodurch die Erträge deutlich gestiegen sind, 
gleichzeitig gab es in 2012 eine organisatorische Veränderung (Zuordnung des Produk-
tes „Straßen- und Wegeunterhaltung“ zum FB 5), welche sich ab dem Haushaltsjahr 
2013 auswirkte. 
Zur Interpretation der Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten die Erträge und Auf-
wendungen 2013 - 2018 (Ist 2013 - 2016 und Plan 2017 - 2018) tabellarisch und gra-
fisch aufgeführt. 

Für das Jahr 2018 wird in den einzelnen Produkten mit folgenden Ergebnissen gerech-
net: 

Produkt: Ergebnis 2018
013 700 100 „Pflege öffentliche Grünanlagen“ -3.027.322 Euro
013 700 200 „Kompostierung“ -2.615 Euro
013 710 100 „Friedhöfe und Bestattungen“ -430.732 Euro
012 720 200 „Stadtreinigung und Winterdienst“ -136.015 Euro
011 730 100 „Abfallwirtschaft“ 67.181 Euro
001 740 100 „Bauhandwerk u. Service f. Dritte“ -25.656 Euro
001 740 200 „Metallwerkstatt“ -29.206 Euro
Ergebnis Fachbereich 7 -3.584.365 Euro

Das geplante Fachbereichsergebnis 2018 spiegelt im Wesentlichen das Ergebnis des 
Produktes Grünflächen wieder. Für die vielfältigen Leistungen wird seitens der Nutznie-
ßer überwiegend kein direktes Entgelt bezahlt (steuerfinanziert). Die anderen Produkte 
des Fachbereiches refinanzieren sich über Gebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte 
oder über die interne Leistungsverrechnung. 

Erträge des Teilergebnisplanes 

Die geplanten Erträge betragen insgesamt 9.801.288 Euro. Hierin enthalten sind Erträ-
ge aus internen Leistungsbeziehungen i.H.v. 1.750.466 Euro, davon entfallen ca. 1,29 
Mio. Euro auf die Leistungsverrechnung der Werkstätten. Da der Fachbereich 7 vier 
Gebührenhaushalte umfasst (Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfall), 
machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebührenerträge) 
i.H.v. 6.812.031 Euro den größten Teil (70 %) aus. 



Gebührenerträge 2018 

Friedhof 1.575.000 € 23%
Abfall 4.200.000 € 62%
Straßenrein. 649.707 € 9%
Winterdienst 387.324 € 6%
Summe: 6.812.031 € 100,00%

Die Erträge 2013 - 2018 im Überblick 

(Angaben in Euro) Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 
2017 

Plan 
2018 

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 

151.655 199.066 232.550 285.113 331.508 329.216

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

6.548.747 6.286.773 5.923.384 6.552.263 6.761.823 6.812.031

Privatrechtliche Leis-
tungsentgelte 

669.286 631.598 616.894 686.630 736.935 734.435

Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen 

167.077 176.884 154.307 160.098 165.640 167.640

Sonstige ordentliche 
Erträge 

4.605 67.314 3.682 88.904 5.000 5.000

Aktivierte Eigenleistun-
gen 

-1.053 1.431 4.237 0 2.500 2.500

Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 1.683.463 1.521.431 1.695.041 1.676.660 1.729.391 1.750.466

Summe der Erträge 9.223.780 8.884.497 8.630.095 9.449.668 9.732.797 9.801.288
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Aufwendungen des Teilergebnisplanes 

Bei den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen mit ca. 6,2 Mio. Euro die größ-
te Position (47 %). Gegenüber dem Planansatz von 2017 bedeutet dies eine Steigerung 
von 226.005 Euro (+3,8 %), davon entfallen 117.744 Euro auf die Tarifsteigerung. Der 
weitere Mehraufwand i.H.v. 108.261 Euro resultiert aus einer geplanten neuen Stelle für 
einen Grünflächenmanager (ca. 43.000 Euro) und einer Personalaufstockung (+1,5 
Vollzeitäquivalente) im Team Abfallwirtschaft (ca. 65.000 Euro). 

Grünflächenmanagement 
Das Ziel, ein umfassendes Grünflächenmanagement zur Erfassung und Steuerung der 
Aufgaben und Prozesse in der Grünflächenpflege und -unterhaltung aufzubauen (persp. 
auch für die Abbildung von Folgekosten / Lebenszykluskosten) wird im FB 7 bereits seit 
einigen Jahren verfolgt. 
Mit dem Aufbau eines Grünflächenkatasters hat der FB 7 vor gut zwei Jahren 
begonnen, wichtige Grundlagen für die Einführung eines 
Grünflächeninformationssystems (GRIS) zu erstellen. Die Überfliegung des 
Stadtgebietes und die Auswertung und Digitalisierung der Daten durch eine externe 
Fachfirma sind abgeschlossen. Im laufenden Prozess werden aktuell notwendige 
„Feldvergleiche“ zur Überprüfung der Lage und Inhalte der Flächen intern (7.3) 
durchgeführt. 
Mit dem in das Gesamtsystem gehörigen Softwaremodul „Baum“ wird seit ca. 20 Jahren 
das städtische Baumkataster geführt. Die Module „Grün“ und „Spiel“ wurden Ende 2016 
ergänzend angeschafft und sind zum Aufbau eines umfassenden GRIS sukzessive zu 
implementieren. 

Die Einführung und nachhaltige Bearbeitung kann aus den vorhandenen Kapazitäten 
nicht geleistet werden. Es bedarf daher einer ergänzenden personellen Aufstockung im 
FB 7, die in den Budgetentwurf 2018 aufgenommen wurde. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) empfiehlt der Stadt Detmold, das Ziel des Aufbaus 
eines GRIS mit hoher Priorität zu verfolgen. 

Personalaufstockung im Bereich Abfallwirtschaft 
Nach dem altersbedingen Ausscheiden eines Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2017 
wurden im Team Abfallwirtschaft drei neue Mitarbeiter eingestellt. Diese personelle 
Aufstockung war erforderlich um den zweckmäßigen Einsatz des kleinen Müllfahrzeugs 



zu gewährleisten und dringende Personalvakanzen, die stets aus Personalgestellungen 
anderer Teams kompensiert wurden, zu decken. 

Wie in den Vorjahren wurde zur Haushaltskonsolidierung das Personalbudget 2018 
durch einen Fluktuationsabschlag von 1,5 % gekürzt. In der mittelfristen Finanzplanung 
der Jahre 2019 - 2021 wurde mit einer pauschalen Erhöhung von 1 % gerechnet. 

Für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden sind Personalkostenför-
derungen i.H.v. 9.000 Euro eingeplant (30 % Förderung). 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 2,0 Mio. Euro) umfassen u.a. 
die Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Fahrzeuge (Kraftstoffe, Reparatu-
ren, Versicherungen, Kfz-Steuer etc.), den Streusalzverbrauch usw. Auch die Festwer-
tinvestitionen werden unter dieser Aufwandsart abgebildet. Hier gibt es seit 2017 einige 
Besonderheiten in den Produkten Grünflächen und Friedhöfe, die bei den Produkterläu-
terungen näher beschrieben werden. 

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ca. 2,4 Mio. Euro) werden im FB 7 
neben den üblichen Geschäftsaufwendungen auch die Aufwendungen für die Müllent-
sorgung (ca. 2,1 Mio. Euro) abgebildet. 

Die Aufwendungen 2013 - 2018 im Überblick 

Die Ergebnisse der einzelnen Produkte/Leistungen sind sehr differenziert und werden 
auf den Produktseiten dargestellt. 

(Angaben in Euro) Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018
Personalaufwendungen 5.156.304 5.472.414 5.670.553 5.692.255 5.998.419 6.224.424
Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleis-
tungen 

1.800.645 1.538.249 1.731.744 1.646.029 2.020.550 2.016.450

Bilanzielle Abschrei-
bungen 

603.364 669.077 636.311 680.340 715.435 827.321

Transferaufwendungen 2.176 2.626 2.741 3.257 2.810 3.330
Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.270.178 2.369.340 2.239.491 2.343.498 2.378.344 2.393.244

Aufwendungen aus 
internen Leistungsbe-
ziehungen

1.701.779 1.567.139 1.709.076 1.864.582 1.899.881 1.920.884

Summe der Auf-
wendungen 11.534.447 11.618.846 11.989.916 12.229.961 13.015.439 13.385.653



Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2018 

Personalaufwendungen/-auszahlungen 
Das Personalbudget 2018 wurde durch einen pauschalen Fluktuationsabschlag i.H.v 
1,5 % (ca. 30.000 Euro) gekürzt. Ausgenommen von dieser Kürzung sind die Personal-
kosten in den Gebührenhaushalten, da hier eine Refinanzierung über die Gebühren 
erfolgt. 

Sachaufwendungen/-auszahlungen 
Bei den Sachaufwendungen/-auszahlungen (insbesondere den Aufwendun-
gen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Auf-
wendungen/Auszahlungen) werden die für 2016 getroffenen Konsolidierungsmaßnah-
men grundsätzlich weiter fortgeführt. Eine Erhöhung für 2018 ergab sich aus den Fest-
wertinvestitionen in den Produkten Grünflächen und Friedhöfe. 

Wichtige Projekte des Jahres 2018 sind für den FB 7: 

- Die Umsetzung des Verpackungsgesetzes (7.1 Abfallwirtschaft) 
In enger Abstimmung mit dem Kreis Lippe (bzw. mit dem Abfallwirtschaftsverband Lip-
pe) gehören dazu folgende Punkte: 

• Auslotung des aktuellen Sachstandes und der Anforderungen an vertragliche 
Regelungen mit den Dualen Systemen 

• Entwurf einer Abstimmungsvereinbarung bezüglich Glas, LVP und Papiersamm-
lung 

• Auslosung des Ausschreibungsführers Herbst 2017 
• Gespräche mit Systembetreiber(n) / Ausschreibungsführer für Lippe 
• Vereinbarung / Umsetzung einer gelben Tonne / Wertstofftonne zum 01.01.2019 

- Fortführung des Grünflächenkatasters und Einführung des Grünflächenmanagement-
systems (7.3 Grünflächen) 
Weitere Erläuterungen s.o. 

- Friedhofsentwicklungsplanung (7.6 Friedhöfe) 
Am 25.11.2015 (Beschlussvorlage Fb7/318/2018) hat der Ausschuss für Städtische Be-
triebe eine Reduzierung der bewirtschafteten Grabfelder beschlossen, da die bestehen-
den Friedhofsflächen in dem vorhandenen Umfang aktuell und perspektivisch nicht 
mehr benötigt werden. Auch die Anzahl der Friedhöfe, die Anzahl der Friedhofskapellen 
und der Pflegestandard sind zu hinterfragen, um dauerhaft eine Kostendeckung im 
Friedhofsbereich zu erzielen. 



III. Investitionsmaßnahmen 

Für 2018 sind Investitionen in Höhe von 1.820.300 Euro geplant. 382.700 Euro entfallen 
auf die Auszahlung für Baumaßnahmen und 1.437.600 Euro für die Anschaffung von 
beweglichem Anlagevermögen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzbeschaf-
fungen der Betriebe (Fahrzeuge, Maschinen und Geräte). 

Als Baumaßnahmen sind geplant: 
 die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns 10.000 Euro
 der Neubau eines Spielplatzes in der Britensiedlung 197.700 Euro (93.000 Euro 

Landesförderung) 
 die Aufwertung der Spielplätze im Bestand 50.000 Euro 
 der Umbau des Schorenfriedhofs 125.000 Euro 

Die Investitionsmittel verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen: 

013.700 - Garten- und Landschaftsbau  683.700 € 
013.710 - Friedhofs- und Bestattungswesen 262.000 €
012.720 - Stadtreinigung und Winterdienst  347.500 € 
011.730 - Abfallbeseitigung  395.100 € 
001.740 - Fuhrpark und Werkstätten 132.000 € 
Summe: 1.830.300 € 

IV. Ausblick 

Neben diversen Leistungen zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Detmold erbringen 
die Städtischen Betriebe vor allem Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge. 
Diese haben bei der Bevölkerung eine hohe Bedeutung. Es handelt sich überwiegend 
um Pflichtaufgaben, die für alle Einwohner gleichermaßen bereitgestellt werden müs-
sen. § 8 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW:„Die Gemeinden schaffen innerhalb der 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Be-
treuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen.“
In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen gerät die Gemeinde schnell an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Es ist daher eine Herausforderung einerseits den ho-
hen Ansprüchen der Bevölkerung gerecht zu werden und andererseits die verbindliche 
Budgetplanung einzuhalten. Dennoch sind die Städtischen Betriebe Detmolds bestrebt, 
auch künftig ein flächendeckendes, nachhaltiges, verlässliches und kostengünstiges 
Angebot an wichtigen Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge zu bieten. 
Durch einen sparsamen und effektiven Einsatz der vorhandenen Ressourcen soll dies 
realisiert werden. 














































